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handel gibt es keine Arbeit auf Abruf mehr, sondern nur noch

Festangestellte und Aushilfskräfte mit Arbeitsvertrag. Die Ar-

beitszeit darf während des Jahres zwischen 36 und 44 Stunden

variieren. Zusätzliche Stunden müsen mit einem Zuschlag von

50% bezahlt werden.

KÜNSTLICHE BEFRUCHTUNG

Das deutsche Finanzgericht entschied, dass Frauen, die auf

natürliche Weise nicht schwanger werden und die die Kosten

für die künstliche Befruchtung selber bezahlen, diese von der

Steuer absetzen dürfen. Man nimmt an, dass Krankenkassen

und Privatversicherungen in Deutschland 1997 über eine Milli-

arde D-Mark für künstliche Befruchtung bezahlt haben.

IMMER MEHR STUDENTINNEN

Seit 1980 hat sich die Zahl der Studentinnen an Schweizer

Hochschulen fast verdoppelt. Eine prestigeträchtige Hochschul-

karriere schlagen trotzdem nur wenige Frauen ein. In den vom

Schweizerischen Nationalfonds geförderten Projekten stellten

Frauen knapp ein Drittel der Mitarbeitenden, unter den Pro-

jektverantwortlichen ist nur jede achte Person eine Frau. Ein

Netzwerk unter Forscherinnen soll mithelfen, strukturelle und

institutionelle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Künftig

soll der Geschlechterforschung eine höhere Priorität einge-

räumt werden
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